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Α. Das Thema der Untersuchung - Anlaß und Abgrenzung 

I. Die Berufung auf Grenzen der staatlichen finanziellen 
Leistungsfähigkeit in der Diskussion um das Entschädigungs-

und Ausgleichsleistungsgesetz 

In den Jahren zwischen 1945 und 1949 wurden im Zuge der sogenannten de-
mokratischen Bodenreform 1 in der damaligen sowjetisch besetzten Zone Ver-
mögensgegenstände, vor allem Grundstücke, in großem Umfang enteignet. Das 
Vermögensgesetz des Bundes2 schloß, entsprechend dem neugefaßten Art. 143 
Absatz 3 GG, eine Rückgabe des enteigneten Gutes, welche es grundsätzlich 
vorsah (§ 3 Absatz 1 Satz 1), bei „Enteignungen von Vermögenswerten auf be-
satzungsrechtlicher oder besatzungshoheitlicher Grundlage" (§ 1 Absatz 8 a 
VermG) aus.3 

Die von der Enteignung betroffenen  Grundeigentümer riefen das Bundesverfas-
sungsgericht an. Dieses entschied im Bodenreformurteil 4, daß den Beschwerdefüh-
rern ein Rückgabeanspruch nicht zustehe. Es könne jedoch nicht im Ermessen des 
Gesetzgebers liegen, ob er für solche Rechtsverluste Wiedergutmachung vorsehen 
wolle oder nicht, wenn er schon den nach 1949 durch Enteignungsakte im Osten 
betroffenen  Eigentümern den Rückgabeanspruch nach § 3 Absatz 1 Satz 1 VermG 
zubillige.5 

Der Bundesgesetzgeber hat diesem Wiedergutmachungsauftrag  durch Erlaß des 
„Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzes" (EALG) vom 27. 9. 1994 
(BGBl I, 2624) nachzukommen versucht. Während der langdauernden und kontro-

1 Nach Badura,  P., DVBI 1990,1256 (1259/60) wurden, Jahre beispielsloser Entrechtung" 
mit einer „umwälzende(n) Umgestaltung der Sozial- und Wirtschaftsordnung"  verbracht, 
welche das „erst nach Jahrzehnten als gescheitert zu Tage getretene Ziel" verfolgte, einen so-
zialistischen Staat mit der Diktatur einer Partei der „Arbeiterklasse"aufzubauen. 

2 Gesetz zur Regelung offener  Vermögensfragen,  vom 23. 09. 1990 (BGBl. II, 889, 1159, 
seither mehrmals geändert). 

3 Rechtsgrundlage ist Art. 143 Abs. 3 GG in Verbindung mit Nr. 1 der Gemeinsamen Er-
klärung der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland sowie der Deutschen Demokrati-
schen Republik zur Regelung offener  Vermögensfragen,  vom 15. 06. 1990 (Anlage I I I zum 
Einigungsvertrag vom 31. 08. 1990, BGBl II, 889, 1237) und Art. 41 Abs. 1 des Einigungs-
vertrages. 

4 BVerfGE 84, 90. 
5 BVerfGE 84, 90 (126). 
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versen Diskussionen in diesem Gesetzgebungsverfahren6 fanden Anhörungen auch 
zur verfassungsrechtlichen  Problematik, insbesondere zur Höhe der zu gewähren-
den Entschädigungs- und Ausgleichsleistungen statt. Bei der zweiten Anhörung7 

ging es vor allem um die Frage, ob der Gesetzgeber für diejenigen, welche ihr Gut 
vor 1949 verloren hätten, nur Wiedergutmachung in geringer Höhe (etwa 5 - 1 0 
vom Hundert des Verkehrsweites) leisten dürfe, wenn er in den Fällen der nach 
1949 Enteigneten Rückgabe und damit den vollen Verkehrs wert gewähre. Im 
Lichte des Gleichheitsgrundsatzes wurde überlegt, ob eine derart große Wertschere 
nicht von Verfassungs wegen geschlossen werden müsse, und sei es auch unter 
schwerer Haushaltsbelastung. 

Dem traten namhafte Vertreter des Staatsrechts mit der These entgegen, dem 
Staat stünden dafür die erforderlichen  Mittel nicht zur Verfügung. Durch eine Ver-
pflichtung zur Aufbringung eines zweistelligen Milliardenbetrags werde er über-
fordert.  Die finanzielle Leistungsfähigkeit des Staates müsse berücksichtigt wer-
den und jedenfalls gesichert bleiben, durch derartige Verpflichtungen aufgrund von 
Gesetzesrecht (VermG) in Verbindung mit Verfassungsrecht  (Art. 3 Absatz 1 GG), 
gerate sie jedoch in akute Gefahr.  Dies widerspreche einem Verfassungsgrundsatz, 
nach dem die finanzielle Leistungsfähigkeit des Staates stets erhalten werden 
müsse.8 Schmidt-Preuß  hat später die Ansicht vertreten, dem Staat stehe ein „spe-
zifischer Abwägungsspielraum zu, der es ihm erlaube, bei äußerster Ausschöpfung 
aller finanziellen Möglichkeiten auch die Begrenztheiten der außerordentlich ange-
spannten Haushaltslage in Rechnung zu stellen".9 Eine nähere Begründung für ei-
nen solchen Grundsatz wurde, soweit ersichtlich, nicht gegeben. 

I I . Auslegung im Sinne eines Vorbehalts der Leistungsfähigkeit 
als eines ungeschriebenen Verfassungsgrundsatzes 

Was war mit der These, die Leistungsfähigkeit des Staates müsse immer erhalten 
bleiben, im Ausgangsfall des EALG gemeint? Sie sollte hier den Einwand wider-
legen, daß die allzu weit geöffnete  Wertschere zwischen der gesetzlich vorgesehe-
nen Enteignungsentschädigung und der Rückgabe des vollen Weites des enteigne-

6 Badura,  P. hatte schon 1990 vorhergesehen, daß „die Bemessung der den Betroffenen 
zustehenden Ausgleichsansprüche nach der Direktive einer rechtstaatlichen Eigentumsord-
nung eine dornenreiche Aufgabe des Gesetzgebers" werden würde (DVB1. 1990, 1256 
(1263)). 

7 Vergleiche Sten. Prot, der Öffentlichen  Sitzung des Finanz- und Rechtsausschusses des 
BT (02. 02. 1994, Prot. Nr. 68 und Nr. 111); siehe dazu Schmidt-Preuß,  M., NJW 1994, 3249 
(3255). 

» So u. a. Schmidt-Preuß,  M., Schmidt-Jortzig,  E. (FN 7). 
9 Schmidt-Preuß,  M., NJW 1994, 3249 (3255), unter Hinweis auf Friauf,  Κ. H JHorscht, 

Α., Rechtsfolgen der Enteignung von Grundbesitz und Wohngebäuden in der ehemaligen 
DDR zwischen 1949 und 1990, 1993, S. 193. 
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ten Guts in den Fällen der Enteignungen nach 1949 geschlossen werden müsse. 
Das EALG geht ferner  davon aus, daß die Fälle der vor 1949 Enteigneten denen 
der nach 1949 Enteigneten im wesentlichen gleichartig behandelt werden sollen. 
Dann aber könnte sich die erwähnte Wertschere zwischen Rückgabe und Entschä-
digung auch zu Lasten aller vor 1949 Enteigneten öffnen  und im Verhältnis zu den 
danach Betroffenen  eine Ungleichbehandlung vergleichbarer Sachverhalte bedeu-
ten. In beiden Fällen wäre das Vermögensgesetz nur mit Art. 3 GG vereinbar, wenn 
der Vorbehalt staatlicher Leistungsfähigkeit eine solche Ungleichbehandlung 
rechtfertigen  würde. 

Eine Ungleichbehandlung verschiedener Sachverhalte verletzt nach der soge-
nannten neuen Formel den Gleichbehandlungsgrundsatz dann, wenn der Staat eine 
Gruppe von Normadressaten im Vergleich zu anderen Normadressaten anders be-
handelt, obwohl zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von solcher Art 
oder solchem Gewicht bestehen, daß sie die ungleiche Behandlung rechtfertigen 
könnten.10 

Dabei fällt die Intensität der Prüfung dieser Grenze im einzelnen sehr unter-
schiedlich aus.11 Zulässig ist indes in der Regel eine Differenzierung,  die im 
Grundgesetz selbst angelegt ist.12 So wurde etwa die Unterscheidung von Beamten 
und anderen Angehörigen des öffentlichen  Dienstes gebilligt, da sie eine Grundla-
ge in Art. 33 V GG hat13, oder auch die differenzierte  Behandlung von Ehe und 
eheähnlichem Verhältnis aufgrund der Wertentscheidung des Art. 61 GG.14 

Die Vertreter der Auffassung,  daß die Wertschere wegen eines Vorbehalts staat-
licher Leistungsfähigkeit nicht geschlossen werden müsse, gehen denn auch davon 
aus, daß diesem Vorbehalt Verfassungsqualität  zukomme. Ihre Äußerungen über 
die begrenzte Leistungsfähigkeit des Staates sind also, als Ausgangspunkt der fol-
genden Untersuchung, wie folgt zu verstehen: 

Die Verfassung enthalte den ungeschriebenen Grundsatz 

„Staatliche Leistungen werden nur nach Maßgabe zur Verfügung stehender oder 
unschwer zu beschaffender  Haushaltsmittel gewährt". 

Dies wirft  eine Frage auf, welche über den Anlaßfall des EALG weit hinaus-
reicht: ob es einen ungeschriebenen Verfassungsgrundsatz  gibt, wonach die Lei-
stungsfähigkeit des Staates ganz allgemein die Grenze seiner Verpflichtungen dar-

lo BVerfGE 55,72 (88); 60, 123 (134); 62, 256 (274); 74, 9 (28); diese neue Praxis arbeitet 
nach Badura,  P, Staatsrecht, 2. Auflage, 1996, C 45, schärfer  heraus, „daß sich das überkom-
mene Willkürverbot bei der Betroffenheit  verschiedener Personengruppen spezifischer als 
Gleichbehandlungsgebot erweist". 

n Jarass,  H. D., in: Jarass, H. D./Pieroth, B. (Hrsg.), GG, 3. Auflage, 1995, Art. 3 
Rdnr. 15 

12 Jarass  a.a.O. Rdnr. 17. 
13 BVerfGE 3, 162 (186). 
14 BVerfGE 18, 257 (269). 
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